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Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
für den weiterbildenden Masterstudiengang „Automotive Service Technology and Processes“ 

an der Fakultät Fahrzeugtechnik 

der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

Der Fakultätsrat der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel hat am 

22.01.2014 folgende Ordnung nach § 18 Abs. 8 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) und § 7 des Nieder-

sächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) beschlossen: 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum 

weiterbildenden Masterstudiengang „Automotive Service 

Technology and Processes“. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvo-

raussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, werden die 

Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen 

Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). Erfüllen weniger Bewerbe-

rinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang „Au-

tomotive Service Technology and Processes“ ist, dass die 

Bewerberin oder der Bewerber 

a) 

- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer 

Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten an- 

gehört, einen Bachelorabschluss oder einen diesem 

gleichwertigen Abschluss in einem ingenieurwissenschaft-

lichen Studiengang oder in einem fachlich eng verwandten 

Studiengang erworben hat, oder 

- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleich-

wertigen Abschluss in einem fachlich eng verwandten Stu-

diengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach 

Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kul-

tusministerkonferenz (www.anabin.de) festgestellt, 

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß den Absätzen 2-6 nach- 

weist. 

Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt 

ist, trifft die Auswahlkommission nach § 5 Absatz 2; die positi-

ve Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch 

fehlende Module innerhalb von zwei Semestern nachzuholen. 
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(2) Das Erststudium muss eine Regelstudiendauer von in der Re-

gel 7 Semestern mit 210 Leistungspunkten (LP) gemäß des 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

aufweisen. Umfasst das Erststudium weniger als 210, mindes-

tens aber 180 LP, können die fehlenden Leistungspunkte durch 

Absolvieren eines Brückensemesters erworben werden. Hierfür 

erfolgt eine befristete Einschreibung für ein Semester z.B. im Ba-

chelorstudiengang „Fahrzeugtechnik“ der Ostfalia, ohne in diesem 

Studiengang einen Abschluss zu erwerben, nur zu dem Zweck, 

die fehlenden Leistungspunkte nachzuholen. Das Brückense-

mester umfasst technische und wirtschaftliche Fächer aus 

dem akkreditierten Lehrangebot an Vertiefungsfächern dieser 

Hochschule oder einer Partnerhochschule, die nach Art und Um-

fang dem in der Prüfungsordnung zum Masterstudiengang „Auto-

motive Service Technology and Processes“ definierten Brü-

ckensemester entsprechen müssen. Bereits erbrachte Stu-

dienleistungen, die über den regulären Umfang des Erststudi-

ums hinausgehen, können als Teil des Brückensemesters an-

erkannt werden, falls sie nach Art und Umfang vergleichbar 

sind. Über die Anerkennung entscheidet die Auswahlkommis-

sion nach § 5 Absatz 2. 

(3) Die besondere Eignung wird auf der Grundlage des Ergeb-

nisses der Abschlussprüfung nach Absatz 1 a) festgestellt 

und setzt voraus, dass das vorangegangene Studium min-

destens mit der Note 2,5 abgeschlossen wurde. 

(4) Bewerberinnen und Bewerber müssen eine einschlägige 

Berufstätigkeit von nicht weniger als einem Jahr in Vollzeit-

beschäftigung bzw. in Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 

der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nachweisen. 

(5) Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber hinaus 

über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache 

verfügen. Der Nachweis hierüber wird geführt durch 

- die deutsche Hochschulzugangsberechtigung mit Eng-

lischunterricht mindestens in einem Grundkurs bis Klas-

se 12 oder 

- den TOEFL Test mit einem Ergebnis >75 % oder 

- Englisch als Muttersprache oder 

- den erfolgreichen Abschluss eines vorhergehenden 

Studiums in englischer Sprache. 

(6) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche 

Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch ihren Ba-

chelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben 

haben, müssen zudem über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. Der Nachweis hierüber wird 

geführt durch 

- Deutsch als Muttersprache, 

- einen Schulabschluss, der einer deutschen Hochschulzu-

gangsberechtigung entspricht, 

- die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

ausländischer Studienbewerber der Niveaustufe 2 (DSH 

2), 

- die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) des Goethe-

Institutes, 

- das Große oder Kleine Sprachdiplom des Goethe-

Institutes oder 

- nachgewiesene Deutschkenntnisse bis zum Studienbe-

ginn auf dem Niveau B1 des gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (GER). Vorbehaltlich des 

Nachweises bis zum Studienbeginn gilt zum Einschreibe-

termin der Nachweis für das GER-Sprachniveau A2 als 

ausreichend. 

 

§ 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) Der Masterstudiengang „Automotive Service Technology and 

Processes“ beginnt jeweils zum Wintersemester. Die schriftli-

che Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen 

Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli bei der Hochschule 

eingegangen sein. Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der 

Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen: 

a) das Abschlusszeugnis des Bachelorstudiengangs,  

b) ein lückenloser Lebenslauf, 

c) Nachweise über eine einschlägige Berufstätigkeit gemäß 

§ 2 Absatz 4, 

d) Nachweise über ausreichende Kenntnisse der englischen 

Sprache nach § 2 Absatz 5, 

e) ggf. Nachweise über ausreichende Kenntnisse der deut-

schen Sprache nach § 2 Absatz 6. 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht 

eingehen, sind vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Die 

eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

 

§ 4 Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvo-

raussetzungen als Studienplätze zur Verfügung stehen, wer-

den die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschulei-

genen Auswahlverfahrens vergeben. 

(2) Die Auswahlentscheidung wird wie folgt getroffen: Anhand der 

Abschlussnote nach § 2 Absatz 3 und der Dauer einer nach-

gewiesenen einschlägigen Berufstätigkeit oder ehrenamtli-

chen Tätigkeit wird eine Rangliste gebildet. Dabei wird für je-

des volle Jahr der Tätigkeit die Note um 0,1, insgesamt je-

doch um maximal 0,5 Zähler verbessert. Besteht zwischen 

einzelnen Bewerberinnen und/oder Bewerbern Ranggleich-

heit, so bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem 

Los. 

(3) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation 

geltenden Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der 

Hochschule unberührt.  

 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) Für die Feststellung der Eignung gemäß § 2 und die Erstel-

lung der Rangfolge gemäß § 4 Absatz 2 ist das Immatrikula-

tionsbüro zuständig. In Zweifelsfällen entscheidet die Aus-

wahlkommission. 
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(2) Die Auswahlkommission besteht aus dem Prüfungsaus-

schuss gemäß Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

„Automotive Service Technology and Processes“ und der 

Leiterin/dem Leiter dieses Studiengangs. 

 

§ 6 Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss des 

Verfahrens 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden kön-

nen, erhalten von der Hochschule einen schriftlichen Zulas-

sungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb 

derer die Bewerberin oder der Bewerber sich für den Studien- 

gang einzuschreiben hat. Erfolgt die Einschreibung nicht frist-

gerecht, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese 

Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden 

können, erhalten einen Ablehnungsbescheid. Ist eine Ent-

scheidung nach § 4 vorausgegangen, sind der Bewerberin 

oder dem Bewerber der erreichte Rangplatz und der Rang-

platz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt 

zugelassenen Bewerbers anzugeben. Der Ablehnungsbe-

scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

Nicht zugelassene Bewerberinnen und Bewerber nehmen au-

tomatisch am Nachrückverfahren teil. Hierauf ist im Bescheid 

hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 

Absatz 2 durchgeführt. 

(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zum 30. Sep-

tember abgeschlossen. Danach noch verfügbare Studienplät-

ze werden auf formlosen Antrag vergeben. Der Bewerbungs-

zeitraum hierfür beginnt mit Ablauf der Bewerbungsfrist und 

endet vier Wochen nach Vorlesungsbeginn. Die Bewerbungen 

werden in der Reihenfolge ihres Eingangs, im Zweifel durch 

Los berücksichtigt. 

 

§ 7 Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbe-

schränkten Semester werden in nachstehender Reihenfolge 

an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben 

sind oder waren oder mit deutscher Staatsangehörigkeit 

oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen 

gleichgestellt an einer ausländischen Hochschule einge-

schrieben sind oder waren, 

b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in 

ihrer Person liegen, eine besondere Härte bedeuten wür-

de oder 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entschei-

det über die Zulassung das Ergebnis der Bachelorprüfung 

oder einer der Bachelorprüfung äquivalenten Prüfung, bei 

gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozia-

len, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und 

bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Ver-

kündungsblatt der Hochschule zum Wintersemester 2014/15 in 

Kraft und ersetzt die bisherige Ordnung über den Zugang und die 

Zulassung für den weiterbildenden Masterstudiengang „Automoti-

ve Service Technology and Processes“ (Verkündungsblatt Nr. 

31/2012). 

 


